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Aktuelle Information 

Vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege vom 20.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98 
https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/vorlaeufige-

ausgangsbeschraenkung-anlaesslich-der-corona-pandemie/ 
 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit o.a. Bekanntmachung wurden Ausgangsbeschränkungen erlassen. Allerdings sind auch 
Ausnahmen mit triftigen Gründen möglich. 
 
Für Tierärztinnen und Tierärzte gilt: 
Das Verlassen der eigenen Wohnung ist bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. 

5. Triftige Gründe sind insbesondere: 

a) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten 

Für Tierhalter gilt: 
Das Verlassen der eigenen Wohnung ist bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. 

5. Triftige Gründe sind insbesondere: 

b) die Inanspruchnahme …veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen  
 
Somit ist die Ausübung des tierärztlichen Berufes möglich und die notwendige Versorgung der Tiere 
gewährleistet. 
 
Wir bitten aber eindringlich um Einhaltung der Schutzvorkehrungen und verweisen auf unser 
Hinweisblatt vom 17.03.2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 
   

Ihre   
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